












 

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE 
REGIONALRAT TRENTINO – SÜDTIROL 

XV. Legislaturperiode – 2017 

                 Trient, 21. Dezember 2017 

                 Prot. Nr. 2940 RegRat 

                 vom 22. Dezember 2017        

Nr. 286/XV 
 

An den  

Präsidenten des Regionalrates 

Dr. Thomas Widmann 

B o z e n 

A N F R A G E 

 

Die Beglaubigung von Unterschriften für die Wahlen auf gesamtstaatlicher Ebene wird durch das Gesetz Nr. 

53 vom 21. März 1990 „Dringende Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz im Rahmen des 

Wahlprozesses" geregelt, in dem es heißt: 

„1. Die Beglaubigung, für die nicht ausschließlich der Notar zuständig ist und die vom Gesetz Nr. 29 

vom 6. Februar 1948, Nr. 122 vom 8. März 1951, den Einheitstext Nr. 361 von 1957, den Einheitstext 

Nr. 570 von 1960, dem Gesetz Nr. 108 vom 17. Februar 1968, dem Gesetzesdekret Nr. 161 vom 3. Mai 

1976, umgewandelt mit Änderungen vom Gesetz Nr. 240 vom 14. Mai 1976 und vom Gesetz Nr. 18 

vom 24. Jänner 1979, mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehen ist, ist folgenden 

Rechtssubjekten vorbehalten: Notare,  Amtsrichter (pretori), Schlichtungsrichter,  Amts- und 

Gerichtskanzler, Bürgermeister, die allgemein delegierten Gemeindereferenten, die den abwesenden 

oder verhinderten Bürgermeister ersetzen, die eigens dazu delegierten Gemeindereferenten, Präsidenten 

von Bezirksräte,  Gemeindesekretärinnen und –sekretäre sowie die vom Bürgermeister eigens dazu 

ernannten Beamten.  

2. Die Beglaubigung muss in der Weise erfolgen, wie sie in Artikel 20 Absätze 2 und 3 des Gesetzes Nr. 

15 vom 4. Januar 1968 vorgesehen ist. Die Unterschriften und die damit verbundenen Beglaubigungen 

sind nur nach dem einhundertachtzigsten Tag vor dem für die Vorlegung der Kandidaturen festgelegten 

Tag gültig.“.  

Die Einbringer der Listen laut Art. 40 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Zusammensetzung 

und Wahl der Gemeindeorgane, „Erstellung der Kandidaturen in den Gemeinden der Region" müssen 

Wähler sein, die in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragen sind und das Wahlrecht bezüglich der Wahl 

des Gemeinderates haben. Ihre Unterschrift kann auch in einem einzigen Akt von den dazu ermächtigten 

Personen beglaubigt werden, und zwar nach den Modalitäten gemäß Art. 14 des Gesetzes vom 21. März 

1990, Nr. 53 mit seinen späteren Änderungen. Für die Beglaubigung der Unterschriften verweist der 

Einheitstext systematisch auf das Gesetz 53/1990.  

Die Unterzeichnungen zur Unterstützung der von Art. 46-bis vorgesehenen Volksabstimmungen  

„Zusammenschluss oder Angliederung von Gemeinden nach Volksbegehren“ des Einheitstextes der 



Regionalgesetze über die Gemeindeordnung müssen nach den im Gesetz 53/1990 festgelegten Verfahren 

beglaubigt werden.  

Die Unterschriften zur Förderung der Referenden laut Art. 77 „Volksabstimmung“ und Art 97-bis 

„Verlängerung der Amtszeit der Gemeindeorgane  im  Falle  der Einleitung des Verfahrens für den 

Gemeindezusammenschluss“ des genannten Einheitstextes müssen mit dem  im Gesetz 53/1990 

vorgesehenen Verfahren beglaubigt werden.  

Art. 25 „Bildung der Kandidaturen“  des Landesgesetzes Nr. 2/2003 "Bestimmungen zur Direktwahl des 

Landtages von Trient und des Landeshauptmannes " sieht vor, dass die Erklärung über die Abgabe jeder 

Kandidatenliste für das Amt des Landtagsabgeordneten von mindestens fünfhundert und höchstens 

siebenhundertfünfzig Wählern unterzeichnet werden muss, die in den Gemeinden der Provinz Trient das 

Wahlrecht für die Wahl des Landtages haben, und dass die vorgenannten Unterschriften auch kumulativ von 

den Rechtssubjekten und mit den Modalitäten laut Art. 14 des Gesetzes  Nr. 53 vom 21. März 1990 

(Dringende Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz im Rahmen des Wahlprozesses) beglaubigt werden 

müssen. Ein ähnliches Verfahren ist im Landesgesetz über die Wahl des Südtiroler Landtages vorgesehen.  

In dieser Hinsicht könnten die Autonome Provinz Trient, die Autonome Provinz Bozen und die Region 

Trentino-Südtirol gesetzgeberisch tätig werden - so wie die Region Friaul-Julisch Venetien, die sich nicht auf 

das nationale Gesetz beruft, sondern ausschließlich die zur Beglaubigung befugten Rechtssubjekte auflistet -.  

Zur Erleichterung der Unterschriftensammlung für die Unterstützung der Kandidaturen, zur Beseitigung der 

Hindernisse bei der Unterschriftensammlung (die im Übrigen in den westlichen liberalen Demokratien nicht 

gegeben sind und den Empfehlungen der Venedig-Kommission widersprechen, wonach jeder ungeachtet 

seiner politischen Rechte das Recht haben muss, Unterschriften zu sammeln), zur Vermeidung von 

unnötigen Anfechtungen gegenüber politischen Kräften und bürgerlichen Listen, die sich für die 

Unterstützung von Kandidaturen außerhalb der herkömmlichen bereits auf Landesebene sowie auf 

gesamtstaatlicher und europäischer Ebene vertretenen politischen Kräfte einsetzen, zur Vermeidung von 

weiteren Klagen vor dem UN-Menschenrechtsausschuss bezüglich Hindernisse bei der 

Unterschriftensammlung sowie zur effizienteren Ausübung der bürgerlichen und politischen Rechte ihrer 

Bürger, könnten die Region Trentino-Südtirol und die Provinzen Trient und Bozen auch elektronische 

Systeme der Unterschriftensammlung einrichten.  

SPID ist die italienische Abkürzung für das öffentliche System zur Verwaltung der digitalen Identität der 

Bürger und Unternehmen. Dabei handelt es sich um eine einzige Identität, die die verschiedenen, bereits 

bestehenden Kodexe ersetzt, um über das Internet Zugang zu den Diensten der öffentlichen Verwaltung und 

zu einigen Diensten privater Unternehmen, wie z.B. Banken, zu erhalten.  Mit der Erstellung von SPID 

können öffentliche Verwaltungen den Netzzugang zu ihren Diensten ermöglichen.  

Parallel zum SPID wurde im Trentino das Online-Dienstleistungsportal (https: 

///wwww.servzionline.Provincia.tn.it) aktiviert, über das es möglich ist, auf eine Reihe von Online-Diensten 

zurückzugreifen, ohne die Büros aufsuchen zu müssen.  So ist es zum Beispiel möglich, Anfragen oder 

Stellungnahmen an die öffentliche Verwaltung zu Fragen im Zusammenhang mit Gesundheit, Soziales, 

Kinderbetreuung, Schule, Bildung, Ausbildung, Kataster, Wirtschaftsindikatoren, Beschäftigung, 

telematische Ausschreibungen und Wettbewerbe, Landwirtschaft, Steuern und Gebühren, Meldeamt, 

Unternehmen usw. zu richten.  



Ein ähnlicher Dienst wird von der Autonomen Provinz Bozen über die Bürgerkarte im Südtiroler Bürgernetz 

angeboten, über das man einen Online-Zugang zu folgenden Diensten hat:  Mensa für Schüler, Familiengeld 

des Landes, Familiengeld der Region, Online-Anmeldung zur Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung, 

Arbeitsbörse, eJob-OLE, Online-Eintragung – Arbeitslosenmeldung, Studienbeihilfen für Studierende, 

Meldung einer Tierbewegung, Pendler-Beitrag, Fahrtkostenbeiträge an Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, Einschreibung in die Schulen der autonomen Provinz Bozen – Südtirol, Einheitliche 

Einkommens- und Vermögenserklärung - EEVE, Grundbuch- und Katastereinsicht online, Tierbewegungen 

auf Almen und Weiden - digitales Almregister. 

Die EU-Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 über die 

Bürgerinitiative sieht bei Art. 6 „Elektronische Erfassungssysteme" Folgendes vor: 1. Werden 

Unterstützungserklärungen auf elektronischem Wege erhoben, so werden die über die entsprechenden 

Systeme gewonnenen Daten im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gespeichert.  Das elektronische 

Erhebungssystem wird gemäß Absatz 3 in dem Mitgliedstaat zertifiziert, in dem die über das System 

gesammelten Daten gespeichert werden. Für die Sammlung von Unterstützungsbekundungen in mehreren 

oder allen Mitgliedstaaten können die Organisatoren ein einheitliches Online-Erfassungssystem verwenden. 

Die Formulare der Unterstützungsbekundung können für elektronische Erfassungszwecke angepasst werden 

usw.  

Die Ergebnisse der Daten, die im Rahmen der offenen öffentlichen Befragung zur Überarbeitung der 

Verordnung (EU) Nr. 211/2011 über die Europäische Bürgerinitiative eingegangen sind, zeigen unter 

anderem, dass: a) zur Frage der Online-Sammlung von Unterstützungsbekundungen 98% der Befragten der 

Ansicht sind, dass die Kommission ihre Server weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen sollte.  67% der 

Befragten gaben an, dass das Hosting von Systemen durch die Kommission dauerhaft sein sollte, aber 

weiterhin fakultativ bleiben sollte, und die Organisatoren die Möglichkeit haben sollten, ein eigenes Online-

Sammlungssystem einzurichten. 87% der Befragten würde das System der Kommission der Ausarbeitung 

eines alternativen Systems vorziehen. b) Was die Möglichkeit der Unterzeichnung mittels elektronischer 

Identifikationsmittel (e-ID) anbelangt, so sind 67% der Befragten davon überzeugt, dass die Verwendung der 

elektronischen Identifikation die Vorgänge vereinfachen würde, während 87% der Befragten der Ansicht 

sind, dass verschiedene Systeme für den Online-Beistand parallel angeboten werden sollten.  

Der am 13. September 2017 angenommene Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 

und des Rates über die Europäische Bürgerinitiative sieht gezielte Verbesserungen bei der Umsetzung des 

EBI-Instruments (Europäische Bürgerinitiative) vor, um es für Organisatoren und Bürger zugänglicher und 

benutzerfreundlicher zu machen: darunter Maßnahmen im Zusammenhang mit den Zuständigkeiten der 

nationalen Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich der Vereinfachung der Datenanforderungen für die 

Unterzeichner und der Verbesserung der elektronischen Sammlung von Unterstützungsbekundungen durch 

die Einrichtung eines zentralen Erhebungssystems für die Bürgerinitiative der europäischen Bürger. Ziel ist 

es, das Instrument für die Organisatoren und Unterzeichner zugänglicher und weniger aufwendig und 

kostspielig zu machen, aber auch  Effizienz und Einsparungen für die Behörden, einschließlich der 

Kommission und der zuständigen nationalen Behörden, zu gewährleisten.  

Der Vorschlag für eine Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates über die Europäische 

Bürgerinitiative konkretisiert sich in folgenden Artikeln: 

http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?btnComuneVai=Suchen&bnsvf_svid=1032444&utm_source=seite-online-dienste&utm_medium=link&utm_content=Mensa-online&utm_campaign=buergerkarte
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?bnsvf_svid=1002540&utm_source=seite-online-dienste&utm_medium=link&utm_content=pendler&utm_campaign=buergerkarte
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?bnsvf_svid=1002540&utm_source=seite-online-dienste&utm_medium=link&utm_content=pendler&utm_campaign=buergerkarte
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?bnsvf_svid=1005180&utm_source=seite-online-dienste&utm_medium=link&utm_content=pendler&utm_campaign=buergerkarte
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?bnsvf_svid=1008020?bnsvf_svid=1002540&utm_source=seite-online-dienste&utm_medium=link&utm_content=pendler&utm_campaign=buergerkarte
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?bnsvf_svid=1002061&utm_source=seite-online-dienste&utm_medium=link&utm_content=arbeitsboerse&utm_campaign=buergerkarte
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?bnsvf_svid=1029464&utm_source=homepage%2Dit&utm_medium=slider&utm_content=job%2Dole&utm_campaign=retecivica
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?bnsvf_svid=1005280&utm_source=seite-online-dienste&utm_medium=link&utm_content=studienbeihilfen&utm_campaign=buergerkarte
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?bnsvf_svid=1028485&utm_source=seite-online-dienste&utm_medium=link&utm_content=tierbewegungen&utm_campaign=buergerkarte
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?bnsvf_svid=1010540&utm_source=seite-online-dienste&utm_medium=link&utm_content=pendler&utm_campaign=buergerkarte
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?bnsvf_svid=1029604
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?bnsvf_svid=1018384&utm_source=seite-online-dienste&utm_medium=link&utm_content=eeve&utm_campaign=buergerkarte
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?bnsvf_svid=1018384&utm_source=seite-online-dienste&utm_medium=link&utm_content=eeve&utm_campaign=buergerkarte
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-az.asp?bnsvaz_svid=1027004&utm_source=seite-online-dienste&utm_medium=link&utm_content=kataster-online&utm_campaign=buergerkarte
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?bnsvf_svid=1032764
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienste-kategorien.asp?bnsvf_svid=1032764


- Artikel 9 - Verfahren zur Sammlung von Unterstützungsbekundungen  

- Artikel 10 - Zentrales Online-Sammelsystem  

- Artikel 11 - Individuelle Online-Sammelsysteme  

- Artikel 12 - Überprüfung und Bescheinigung von Unterstützungsbekundungen durch die Mitgliedstaaten.  

Die so genannte Talliner Erklärung („Talllin Declaration on eGovernment", die auf dem Gipfel von Tallin 

verabschiedet wurde) soll eine gemeinsame Grundlage für die Förderung der Digitalisierung der Verwaltung 

auf nationaler und internationaler Ebene bieten.  Ziel ist es insbesondere, die Prozesse rund um die 

Verwaltungsdienstleistungen für alle - möglichst digital - zugänglich zu machen. Die Erklärung sieht 

außerdem vor, dass Bürger und Unternehmen Daten nur einmal über ein sicheres und zuverlässiges 

Instrument eingeben müssen.  Ziel ist es auch, die IT-Systeme auf nationaler und internationaler Ebene 

kompatibel zu gestalten.  

In der Entschließung Nr. 2015/2035 (INL) vom 11. November 2015 zur Reform des Wahlrechts der 

Europäischen Union fordert das Europäische Parlament die Mitgliedstaaten auf, die Stimmabgabe per Post, 

elektronisch und über das Internet zu ermöglichen, um die Beteiligung aller Bürger zu erhöhen und ihre 

Stimmabgabe zu erleichtern, insbesondere im Falle von Personen mit eingeschränkter Mobilität und 

Personen, die in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, oder in einem Drittland 

leben oder arbeiten.  Es liegt auf der Hand, dass die Empfehlung des Europäischen Parlaments auch für die 

Verfahren zur Unterschriftensammlung zwecks Einreichung von Listen und Volksbegehren gelten muss, 

damit alle Bürger die bürgerlichen und politischen Rechte in vollem Umfang wahrnehmen können, wie sie 

im Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte festgelegt sind, das 

Italien am 15. September 1978 ratifiziert hat (Amtsblatt Nr. 328 vom 23. November 1978) und für Italien am 

15. Dezember 1978 in Kraft getreten ist.  

Angesichts der Tatsache, dass die Europäische Kommission gemäß Artikel 258 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union das Vertragsverletzungsverfahren 2017/4069 wegen der nicht 

ordnungsgemäßen Umsetzung der oben genannten Verordnung 211/2011 eingeleitet hat, die eine Reihe von 

Anforderungen für die Zertifizierung der Online-Sammelsysteme für Unterschriften (so genannte 

Unterstützungserklärungen) im Rahmen der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) vorsieht; 

All dies vorausgeschickt, 

 

erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete den Präsidenten der Region zu befragen, um 

Folgendes in Erfahrung zu bringen: 

 

1. Ob er es nicht für notwendig erachtet, die Regierung aufzufordern, alle in ihrem Zuständigkeitsbereich 

liegenden Initiativen zu ergreifen, um die Regeln für die Unterschriftensammlung zur Abgabe von 

Listen für die Wahlen der Abgeordnetenkammer und des Senats der Republik sowie für 

Volksabstimmungen und nationale Bürgerinitiativen zu ändern (Artikel 71, 75, 132 und 138) und allen 

Vorlegern von Wahllisten und allen Rechtssubjekten, die die Voraussetzungen für die Eintragung in das 

Register der Stimmzähler erfüllen, das Recht anerkennen, Unterschriften zu beglaubigen; 

2. Ob er es nicht für notwendig erachtet, eine regionale Verordnung vorzulegen, die es ermöglicht, 

Unterschriften für die Vorlegung von Wahllisten auf Gemeindeebene und für den Antrag auf 



Volksbegehren und Gemeindereferenden zu sammeln, indem die Möglichkeit vorgesehen wird, die 

Authentifizierung der Unterschrift durch eine Erklärung des Unterschriftensammlers zu ersetzen, aus 

der hervorgeht, dass die Unterschriften nach Vorlage des Personalausweises in seiner Anwesenheit 

abgegeben wurden, wobei er gegebenenfalls die entsprechenden Änderungen an der regionalen 

Gemeindeordnung vorschlagen sollte, um dies zu ermöglichen; 

3. Ob er es nicht für notwendig erachtet, die Regionalregierung zu verpflichten, die erforderlichen Mittel 

zur Verfügung zu stellen, um auf dem Portal des Regionalrats einen Abschnitt einzurichten, der mit den 

Websites für Online-Dienste in den autonomen Provinzen Trient und Bozen verlinkt werden soll, wo es 

möglich ist - nach bestandener Zugangsprüfung und Festlegung der Sammlungsfrist für die 

Unterschriften - die Listen der Kandidaten, Volksbegehren und Vorschläge für Referenden auf 

Regional-, Landes- und Gemeindeebene hochzuladen, so wie dies von der EU-Verordnung über die 

Bürgerinitiative und von den Richtlinien der Talliner Erklärung vorgesehen ist, und im selben Abschnitt 

des Portals die Möglichkeit vorzusehen, Unterschriften für nationale Volksbegehren und nationale 

Referenden sowie für Europäische Bürgerinitiativen (EBI), für die die Unterschriftensammlung 

vorgesehen ist, zu sammeln.  

 

Im  Sinne  der  Geschäftsordnung  wird  um  eine  schriftliche  Beantwortung  gebeten.  

 

Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE 

Filippo Degasperi                       

 

 


